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Ortssatzung

der

Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Heilbronn

in der Fassung vom 10. März 2003 

Präambel

Die im Bereich von Heilbronn gelegenen und in § 1 aufgeführten Kirchengemeinden bilden gemäß § 51 der Kirchengemeindeordnung (KGO) eine Gesamtkirchengemeinde, deren gemeinsame Angelegenheiten vom Gesamtkirchengemeinderat wahrgenommen werden. Aufgabenkreis und Zuständigkeit der Gesamtkirchengemeinde und der Kirchengemeinden werden durch diese Ortssatzung festgelegt.

I

Zusammensetzung der Gesamtkirchengemeinde

§ 1

Die Evang. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn setzt sich aus folgenden 8 Kirchenge-meinden zusammen:

1. Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde

2. Emmaus-Kirchengemeinde

3. Friedenskirchengemeinde

4. Kilianskirchengemeinde

5. Matthäuskirchengemeinde

6. Nikolaikirchengemeinde

7. Südkirchengemeinde

8. Wartberg-Au-Kirchengemeinde

II

Organe

§ 2

Gremien

Gremium der einzelnen Kirchengemeinde ist der gewählte Kirchengemeinderat. Die Kirchengemeinderäte der einzelnen Kirchengemeinden bilden zusammen den Gesamtkirchengemeinderat.

Gremien der Gesamtkirchengemeinde sind:

a) der Gesamtkirchengemeinderat

b) der Engere Rat

c) der Verwaltungsausschuss

d) weitere beschließende Ausschüsse (s. § 7)

§ 3

Kirchengemeinderäte

Mitglieder der örtlichen Kirchengemeinderäte
 sind:

1. die von den wahlberechtigten Kirchengemeindegliedern gewählten Mitglieder (Kirchengemeinderät/e/innen);

2. die ständigen Pfarrer/innen der Kirchengemeinde oder deren ordentliche Stellvertreter/innen im Pfarramt;

3. der/die Kirchenpfleger/in;

4. die von den Mitgliedern Ziffer 1 – 3 nach § 12 Abs. 2 KGO zugewählten Mitglieder.

§ 4

Gesamtkirchengemeinderat

Der Gesamtkirchengemeinderat (§ 51 KGO) wird aus sämtlichen Mitgliedern der Kirchengemeinderäte gebildet. Der/Die theologische Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderats ist der/die Dekan/in.

Die Pfarrer/innen und der/die Kirchenpfleger/in der Gesamtkirchengemeinde sind Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderats. Der/Die Jugendpfarrer/in soll zugewählt werden.

Weitere Mitglieder können gem. § 52 Abs. 2 KGO zugewählt werden. Der/Die Schuldekan/in ist beratendes Mitglied des Gesamtkirchengemeinderats.

§ 5

Engerer Rat

Die Kirchengemeinden bis 5.000 Gemeindeglieder entsenden drei Vertreter/innen, größere Kirchengemeinden vier Vertreter/innen in den Engeren Rat. 

Den Kirchengemeinden wird empfohlen, als einen/eine ihrer Vertreter/innen den/die geschäftsführende/n Pfarrer/in zu wählen.

Demgemäß besteht der Engere Rat (§ 54 KGO) aus:

1. den beiden Vorsitzenden des Gesamtkirchengemeinderats;

2. dem/der Kirchenpfleger/in der Gesamtkirchengemeinde;

3. den von den einzelnen Kirchengemeinderäten aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern.

Die von den Kirchengemeinderäten für den Engeren Rat gewählten Mitglieder werden auf die Dauer der Amtszeit (Wahlperiode) der Kirchengemeinderäte gewählt. Für jedes Mitglied nach Absatz 2 Ziffer 3 ist ein Ersatzmitglied zu wählen, das im Fall des Ausscheidens eintritt.

§ 6

Verwaltungsausschuss

Dem Verwaltungsausschuss (§ 55 KGO) gehören an:

1. je ein/eine nicht theologische/r Vertreter/in der 8 Kirchengemeinden;

2. die beiden Vorsitzenden des Gesamtkirchengemeinderats;

3. der/die Kirchenpfleger/in der Gesamtkirchengemeinde;

4. ein/eine Pfarrer/in der/die Mitglied des Engeren Rats ist

Die Mitglieder nach Ziffer 1 und 4 werden vom Gesamtkirchengemeinderat aus der Mitte des Engeren Rats für die Dauer seiner Amtszeit gewählt. Für jedes Mitglied nach Ziffer 1 und 4 ist ein Ersatzmitglied zu wählen, das im Fall des Ausscheidens eintritt.

§ 7

Beschließende Ausschüsse

1. Der Gesamtkirchengemeinderat kann beschließende Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben zur dauernden Erledigung oder zur Regelung einzelner Angelegenheiten übertragen (§ 56 KGO)

1.1. Im Rahmen ihrer Zuständigkeit entscheiden die beschließenden Ausschüsse selbständig an Stelle des Gesamtkirchengemeinderats oder des Engeren Rats.

1.2. Hält ein beschließender Ausschuss einen Rahmenbeschluss nach § 56 Abs. I KG0 für notwendig, so legt er den Antrag über den Engeren Rat dem Gesamtkirchengemeinderat zur Beschlussfassung vor.

2. Als ständige beschließende Ausschüsse werden vom Gesamtkirchengemeinderat bestellt



2.1. der Bauausschuss
mit 6 gewählten Mitgliedern



2.2. der Kindergarten-Ausschuss
mit 6 gewählten Mitgliedern

(auch für die Kinderkrippe zuständig)



2.3. der Gaffenberg-Ausschuss
mit 6 gewählten Mitgliedern



3. Der/Die Kirchenpfleger/in der Gesamtkirchengemeinde ist jeweils stimmberechtigtes Mitglied der beschließenden Ausschüsse.

Der Architekt des Baubüros der Gesamtkirchengemeinde nimmt beratend an den Sitzungen des Bauausschusses teil.

Der/die Jugendpfarrer/in ist stimmberechtigtes Mitglied im Gaffenberg-Ausschusses.


4. Für jedes gewählte Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen, das im Fall des Ausscheidens eintritt.

5. Zur Vorberatung der Verhandlungen des Gesamtkirchengemeinderats und des Engeren Rats können beratende Ausschüsse bestellt werden.

6. Die Wahl der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter/innen erfolgt aus der Mitte der Ausschüsse.

III

Zuständigkeit

§ 8

Zuständigkeitsvermutung

Kirchengemeinderat im Sinne der Kirchengemeindeordnung ist der örtliche Kirchengemeinderat, sofern nachstehend nicht anderes bestimmt ist.

§ 9

Gesamtkirchengemeinderat

Der Gesamtkirchengemeinderat hat – gegebenenfalls nach Vorberatung durch den Engeren Rat – folgende Aufgaben:

1. Beratung von Fragen gesamtkirchlicher Bedeutung;



2. Aufstellung, Änderung und Aufhebung der Ortssatzung.



3. Feststellung des Haushaltsplans der Gesamtkirchengemeinde einschließlich des Stellenplans, Feststellung der Jahresrechnung und Entlastung nach § 47 KGO;

4. Beschlussfassung über Bau und Finanzierung kirchlicher Gebäude durch die Gesamtkirchengemeinde;

5. Beschlussfassung über Aufnahme oder Beendigung von Arbeitsbereichen sowie von Trägerschaften;



6. Wahl des/der Kirchenpflegers/Kirchenpflegerin;



7. Beschlussfassung über Veränderungen der räumlichen Begrenzung der Kirchengemeinden und Aufnahme oder Bildung neuer Kirchengemeinden;



8. Beratung oder Beschlussfassung über andere vom Engeren Rat vorgelegten Angelegenheiten.

In dringenden Fällen kann jeder der beiden Vorsitzenden einen Beratungsgegenstand auch ohne Vorberatung durch den Engeren Rat vor den Gesamtkirchengemeinderat bringen.

Der Gesamtkirchengemeinderat tritt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr zusammen. Dabei ist ihm über grundsätzliche Fragen aus der Arbeit des Engeren Rats zu berichten.

§ 10

Engerer Rat

Dem Engeren Rat werden die regelmäßigen Geschäfte des Gesamtkirchengemeinderats übertragen, soweit sie nicht nach § 9 ausdrücklich dem Gesamtkirchengemeinderat vorbehalten sind und nicht die Zuständigkeit von beschließenden Ausschüssen gegeben ist (§§ 11 + 12).

Insbesondere ist der Engere Rat zuständig für:

1. Beratung und Beschlussfassung über Fragen aktueller kirchlicher Arbeit;



2. Der Erwerb, die Errichtung und die Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Haushaltsplans oder wenn ein Grundsatzbeschluss des Gesamtkirchengemeinderats vorliegt;

3. Durchführung der Bau- und Finanzierungsbeschlüsse des Gesamtkirchengemeinderats;

4. Die Belastung von Grundstücken;

5. Anstellung, Einstellung, Eingruppierung und Entlassung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie für die Beförderung von Beamtinnen und Beamten der Gesamtkirchengemeinde, wenn der Gesamtkirchengemeinderat die Stellen geschaffen und die Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt hat;

6. Eröffnung oder Schließung von Teilbereichen bestehender Einrichtungen;

7. Erlass einer Zuständigkeitsordnung sowie deren Änderung (siehe § 14 ).

§ 11

Verwaltungsausschuss

Die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 55 der Kirchengemeindeordnung.

Er ist besonders zuständig für

1. die Aufsicht über das Eigentum der Gesamtkirchengemeinde, insbesondere der kirchlichen Gebäude;



2. die Besorgung der dem Gesamtkirchengemeinderat obliegenden laufenden Geschäfte der Vermögensverwaltung;



3. die Vermietung und Verpachtung der kirchlichen Gebäude und Grundstücke;


4. die Vorberatung des Haushaltsplans der Gesamtkirchengemeinde;



5. die Höhergruppierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Kirchlichen Anstellungsordnung;



6. die Verteilung der Stiftungszinsen. Zur Verteilung der Zinsen aus der Dr. Brückner-Stiftung bildet der Verwaltungsausschuss ein Stiftungsgremium.

Der Verwaltungsausschuss ist der ortskirchliche Steuerausschuss.

§ 12

Aufgaben der beschließenden Ausschüsse

Den beschließenden Ausschüssen werden zur selbständigen Erledigung folgende Aufgaben übertragen:

1. Dem Bauausschuss
1.1. Die Beschlussfassung über Durchführung und Vergabe von Neubau-, Umbau-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Gebäuden mit einem Umfang von bis zu 50.000 Euro im Einzelfall. Die Vergabe dieser Arbeiten soll im Einvernehmen mit der beteiligten Kirchengemeinde erfolgen. 

1.2. Die Vorberatung von Bauvorhaben und Fragen der Bauplanung.

2. Dem Kindergartenausschuss
2.1. Die Beschlussfassung über die Öffnungszeiten, die Ferien und die Urlaubsregelung.

2.2. Die Aufstellung von Richtlinien über die Aufnahme von Kindern in den Kindergärten und der Kinderkrippe.



2.3. Die überörtliche Elternarbeit und die Zusammenarbeit mit dem Gesamtelternbeirat.

2.4. Die Beratung des Haushaltsplanentwurfs für den Kindergartenbereich und die Kinderkrippe.

3. Dem Gaffenberg-Ausschuss
3.1. Die Verantwortung für den laufenden Betrieb und die Gesamtanlage in Zusammenarbeit mit der Kirchenpflege.



3.2. Die Verantwortung für die kirchliche Sozialarbeit auf dem Gaffenberg.



3.3. Die Beschlussfassung über den Rahmenplan der Belegung der Einrichtung.


3.4. Die Bestellung der Freizeitleitung und die Festlegung der Aufnahme.



3.5. Die Beratung des Haushaltsplanentwurfs für die Nebenrechnung.



3.6. Das Weitere regelt eine Gaffenberg-Geschäftsordnung.

§ 13

Aufgaben des Gesamtkirchenpflegers/der Gesamtkirchenpflegerin –

Vermögensverwaltung, Kassenführung

1. Der/Die Gesamtkirchenpfleger/in besorgt die Kassen- und Rechnungsführung sowie die laufenden Vermögensangelegenheiten.



2. Dem/Der Kirchenpfleger/in werden die Anweisungsbefugnis sowie die Kassenaufsicht übertragen (Kämmerer-System).



3. Er/Sie ist den Organen der Gesamtkirchengemeinde unterstellt und an deren Beschlüsse gebunden.



4. Sein/Ihr Dienstvorgesetzter ist der/die Dekan/in.



5. Der/Die Gesamtkirchenpfleger/in leitet die Kirchenpflege und ist Dienstvorgesetzter/Dienstvorgesetzte ihrer Mitarbeiter/innen.



6. Er/Sie ist für die sachgemäße Erledigung seiner/ihrer Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich und regelt im Einvernehmen mit dem Verwaltungsausschuss die innere Organisation der Kirchenpflege. Er/Sie erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

§ 14

Bewirtschaftungsbefugnis

1. Die Befugnis, Sachentscheidungen zu treffen und finanzielle Verpflichtungen für die Gesamtkirchengemeinde einzugehen oder Forderungen zu begründen, regelt eine vom Engeren Rat zu beschließende Zuständigkeitsordnung.

2. Die Entscheidungsbefugnisse des Gesamtkirchengemeinderats, des Engeren Rats, des Verwaltungsausschusses und der beschließenden Ausschüsse sind durch die Kirchengemeindeordnung und diese Ortssatzung geregelt.

IV

Aufgabenverteilung und Zuständigkeit im Verhältnis zwischen den einzelnen Kirchengemeinden und der Gesamtkirchengemeinde

§ 15

Wirkungskreis der Gesamtkirchengemeinde

1. Bau und Finanzierung kirchlicher Gebäude und Einrichtungen.

2. Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Kirchen, Pfarrhäuser, Gemeindehäuser und der sonstigen in ihrem Eigentum stehenden Gebäude.

3. Übernahme der Bewirtschaftungskosten für Kirchen, Gemeinderäume und Einrichtungen.

4. Die Kindergärten, die Kinderkrippe, das Waldheim Gaffenberg und das Jugendfreizeitheim Kreuzle sind Einrichtungen der Gesamtkirchengemeinde.

5. Die Gesamtkirchengemeinde ist Anstellungsträger für die Mitarbeiter/innen der Gesamtkirchengemeinde und der einzelnen Kirchengemeinden.

6. Der Aufwand für den pfarramtlichen Dienst, die Reisekosten (Innerortspauschale) und die Amtszimmerentschädigung gehen zu Lasten der Gesamtkirchengemeinde.

7. Die Gesamtkirchengemeinde gibt nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltslage den Teilgemeinden zu deren Aufgabenerfüllung eine jährliche Zuweisung. Die Zuweisung besteht aus einem Sockelbetrag und einem Betrag je Gemeindeglied.

§ 16

Wirkungskreis der einzelnen Kirchengemeinden

1. Übernahme des Aufwands für das kirchliche Leben.

2. Zur Durchführung ihrer Aufgaben verbleiben den Kirchengemeinden Bazarerlöse, Erlöse aus sonstigen Gemeindeveranstaltungen, Spenden und Zinserträge sowie die Opfer und Einnahmen bei besonderen kirchenmusikalischen Veranstaltungen.

3. Die Opfer aller Gottesdienste einschließlich der Bibelstunden in den Kirchengemeinden mit Ausnahme der Kinderkirchopfer sind an die Gesamtkirchengemeinde abzuführen.

4. Bei Bauvorhaben, größeren Verbesserungsmaßnahmen, Neu- und Ersatzbeschaffungen beteiligen sich die Kirchengemeinden finanziell in angemessenem Umfang an den entstehenden Kosten. Über die Höhe der Beteiligung entscheidet bei größeren Vorhaben der Engere Rat, im Übrigen der Bau- und Verwaltungsausschuss im Rahmen der Bauschauberatung.

5. Die Verwaltung und Vermietung der Gemeinderäume werden von der Kirchengemeinde im Auftrag der Gesamtkirchengemeinde durchgeführt. Die Mieteinnahmen erhält die Gesamtkirchengemeinde.

6. Der zuständige Kirchengemeinderat regelt die Dienstaufsicht für die Mitarbeiter/innen, die ausschließlich für die Kirchengemeinde tätig sind.

§ 17

Zuständigkeitsgrundsatz

1. Grundsätzlich besteht eine Vermutung für die Zuständigkeit der Kirchengemeinde.

2. Bei Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Zuständigkeit der Ausschüsse der Gesamtkirchengemeinde entscheidet der Engere Rat.

V

Schlussbestimmung

§ 18

Inkrafttreten der Ortssatzung

1. Diese Ortssatzung wurde vom Evangelischen Oberkirchenrat mit Schreiben vom 1. Juli 2003 gem. § 51 Abs. 3 Kirchengemeindeordnung genehmigt. Diese Satzung tritt am
1. August 2003 in Kraft.

2. Die bisherige Satzung in der Fassung vom 11. März 1996 tritt am 31. Juli 2003 außer Kraft.

� Die Zahl der Mitglieder des Kirchengemeinderats nach Ziffer 1 – 3 (ohne Zugewählte) beträgt nach dem Stand vom Juni 2002





	Ziffer 1	Ziffer 2	Ziffer 3	Ziffer 4


in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde	9	1	1	ggf. weitere


in der Emmaus-Kirchengemeinde	16	2	1	Zugewählte


in der Friedenskirchengemeinde	12	3	1	


in der Kilianskirchengemeinde	9	4	1


in der Matthäuskirchengemeinde	9	1	1


in der Nikolaikirchengemeinde	11	2	1


in der Südkirchengemeinde	9	2	1


in der Wartberg-Au-Kirchengemeinde	9	1	1





